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©ebtet srotfc|eït SRämigroge, SJlühlebaehgrage, 93atjn^of
©tefenbrunnen<=®ufourgtage*SefleDue, ©egenb non Kan«

tonêfdfjule, Kantonifpital, Untoergtät bis Stebfranenfirche,
©tampfenbachgebtet, ©ebtet jnjtfc^en Slorbgrage, Rom«

hauigrage, SRotbuchgrage, ©dhaghaufeiplah, 91eue Seelen

hofgrage, Oebtet jwifdhen Simmat oom Fauptbahtihof
bis SBtpfltigerbrüdfe, Çarbfira^e, Farbaufträge, amtier»
grage, Sertagrage, Sirmenibotfergrage,2:almtefengrage,
fitltberggrage unb ©iig, ©egenb jwifdhen ©cfjanjen graben
(Seeufer btS Fafen @nge, llfreb ©f^erftrage, Sleldher»

weg, greigutgrage, ©iighbljltftrage — barf grunbfählich
gefcfgoffen unb auch im äbtigen nach ben Segimmungen
bei Saugefe^ei gebaut werben, alfo fürifftßcfig, an ©tragen
mit einem Saullnienabganb non 18 m fogar fecpftödig.

@^ara!teriftif(^ für bteSaugegaltnng in ber jroe iten
3one ift bie Segimmung, bag ble ©ebäube mit ©in«
fefßug bei ©rbgefd&ogei ijöchgeni nier ©todfwerfe mit
SBohn«, Schlaf» unb 9lrbeitiränmen enthalten bärfen.
©tefe Segimmung wirft geh praftifch tn ber fftidjtung
einer Surüdfbtängung bei 9luibauei bei ©acügefdjoffei
aui, ba tn ber jweiten Qone, fofern mit bem ©tbgefehog
»1er ©todtmerfe oorganben gnb, ber ©achgocf feine SBohn«,
©cîjlaf» unb ^rbeitiräume enthalten batf mit ïïuina^me
non 2Bafä)fßc|en. SDÎan weig, bag bie moberne 9lrdhi=
teftur bem ©adjgefcffog ben Kampf aufi SJteffer gefdhworen
bat ; bte gärdber 9lrdhit«ftenfdhaft bezeichnet tn einer ©In»
gäbe an ben Slegierungirat Zum neuen Saugefeh „bie
Sefettigung bei auigebauten ©achgefcljogei ali Normal»
fall, ali widfjtigfien gortfdbritt, ben bai neue Saugefeh
bringen fann". 9J?an nimmt Énftog an ber äghetifchen
SBirfung bei ®ae|godlei, bie burd) bie mannigfaltigen
©a^aufbauten beeinträchtigt werbe. SJlan beftreitet bie
SBirtfdhaftlichfett bei luibaui bei ©achgef^ogei bei
Neubauten, ber wegen ber befonbern ©cgroierigfeiten für
bte fanitarifd&en dtnriigtungen unb fär bie SBärmeifo«
liernng gleite Rogen oetutfadhe wie ber Stuibau etnei
SoBgefchogei, ohne bte ÜJiadhteile: ungewöhnlich gtoge
©croärmung im ©ommer unb anormale 9lbfäblung im
SB tnter, oöüig behe6en ju fönnen. ©aju treten Sebenfen
wegen erhöhter ©efahr für ßeben nnb ©efunbljeit bei
geuerauibtudj. SJiit ber ©Tagung biefer jwetten, bisset
in 3ätidh nicht gelannten 3"ne madht ber ©tabtrat ber
neuern, bachgefdhogfetnbltdhen Slichfung tn ber Slrchiteftur
eine Ronjefgon, bte, wir möchten bai auibrücfüdj her
oorheben, inbegen nidht fo weit geht, bag ge bte ©r»

geüung non ©a^gefchogen tn biefer gone fehledhthln
oerbtetet. ©er Suiban bei ©adEjguhlei mit SBohnräumen
ig bem ©runbeigentümer unbenommen; nur zählt eben
bai ©adhgefcjjog bei ber gählnng ber jnläiggen ölet
©efchoffe mit, Vor bie Sllternattoe gegellt: SoBgefdhog
ober ©adhgefdhog, wirb fidh ber Sauhetr ani ©rünben
ber SBirtfchaftlichfett wohl regefmägtg fär bai oierte
SoBgefdhog enifchetben. $n ber jwetten 3"ne ig im
übrigen, wie tn ber ergen, bte geflogene Sebaunng
nach ï>en Sorfehriften bei Saugefehei jnläfgg.

Son bem bisher ben Sorfehriften ber gefchlogenen
Seb auung untergellten ©emetnbegebtet wirb ber untere
Seil, bte ©egenb im F®ïb, abgetrennt unb ©omäne biefer
zweiten gnne ; ben Segimmungen ber jwetten unterliegt
auch bai ©ebtet im „Sinz", fär bai biiher ble Sor»
fdhciften über bie erge 3one ber ogenen Sebaumtg mag»
gebenb waren, ©iefei ©ebtet wetg einen erheblichen tn«
bugrieOen ©tnfehlag auf unb ig bereiti ^eute garf oon
htbugrleBen ^Betrieben burdEgch^ ®te 3ulaffung «^ei
oierten SoBgefdhogei an ©teüe bei luèbani bei ©adh»
gefdhogei nimmt Stücfgdht auf bai wirtfchaftlidhe Se=

bärfnti ber ©cunbeigentämer, bte biefem ©ebtet ben
Stempel ber InbugrteHen ©tebelung aufgebrädft. Slodh
weiter ju gehen burdh 3«loffn«8 fünften ©efdijogei
oerbot geh gäbtebaultch burdh bie SBünfchbarfelt etner
angemeffenen Ibgufnng ber Sebauung biefei ©ebtetei
gegen bte angrenjenben ©ebietiteile ber ©emeinbe 911t <

getten. (©^lug folgt.)

©ie «Baute« ber
in Bern»

©ai geniïûKôtnitee ber hat in ©egenwart
oon fährenben Vertretern ber Sehörben, ber SBigenfdhaft,
ber gfnbugrte unb bei ©porti ben enbgältigen Vauplan
ber ©chwetjerifdhen 9luigeHung fär ©efunbheitipg^ge
unb ©port (Sern, 24. Quit bii 30. September 1931)
genehmigt, ber Sauten fär mehr ali eineinhalb SWilltonen
fjranfen oorgeht. ©ie 9lnlagen entfalten geh auf bem
flagtfdEjen 9luigeHnngigelänbe ber ©tabt Sern, bai,
angelehnt an ben Sremgartenwatb, eine h«ïltdhe 9lui<
gdht auf bie 9llpenfette bietet.

©ie Stuêgellung umfagt tn augerorbentlidh flarer unb
äberg^tlidher ©liebernng bret groge ©ruppen: bie ©port«
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Gebiet zwischen Rämistraße, Mühlebachstraße, Bahnhof
Ttefenbrunnen-Dufourstraße-Belleoue, Gegend von Kan-
tonsschule, Kantonsspital, Universität bis Ltebfrauenkirche,
Stampfenbachgebiet, Gebiet zwischen Nordstraße. Korn-
Hausstraße, Rolbuchstraße, Schaffhauserplatz. Neue Becken

Hofstraße. Gebiet zwischen Limmat vom Hauptbahnhoj
bis Wipkingerbrücke, Hardstraße, Hardaustraße, Ämtler-
straße, Bertastraße, Birmensdorferstraße, Talwiesenstraße,
lttlibergstraße und Sihl, Gegend zwischen Schanzengraben
Seeufer bis Hafen Enge, Alfred Escherstraße, Bleicher-
weg. Freigutstraße. Sihlhölzlistraße — darf grundsätzlich
geschloffen und auch im übrigen nach den Bestimmungen
des Baugesetzes gebaut werden, also fünfstöckig, an Straßen
mit einem Baulinienabstand von 18 m sogar sechsstöckig.

Charakteristisch für dieBaugestaltung in der zweiten
Zone ist die Bestimmung, daß die Gebäude mit Gin-
schluß des Erdgeschosses höchstens vier Stockwerke mit
Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen enthalten dürfen.
Diese Bestimmung wirkt sich praktisch in der Richtung
einer Zurückdrängung des Ausbaues des Dachgeschosses
aus, da in der zweiten Zone, sofern mit dem Erdgeschoß
vier Stockwerke vorhanden sind, der Dachstock keine Wohn-,
Schlaf- und Arbeitsräume enthalten darf mit Ausnahme
von Waschküchen. Man weiß, daß die moderne Archi-
teklur dem Dachgeschoß den Kampf aufs Messer geschworen
hat; die Zürcher Architektenschaft bezeichnet in einer Ein-
gäbe an den Regierungsrat zum neuen Baugesetz „die
Beseitigung des ausgebauten Dachgeschosses als Normal-
fall, als wichtigsten Fortschritt, den das neue Baugesetz
bringen kann". Man nimmt Anstoß an der ästhetischen
Wirkung des Dachstockes, die durch die mannigfaltigen
Dachaufbauten beeinträchtigt werde. Man bestreitet die
Wirtschaftlichkeit des Ausbaus des Dachgeschosses bei
Neubauten, der wegen der besondern Schwierigkeiten für
die sanitarischen Einrichtungen und für die Wärmeiso-
lterung gleiche Kosten verursache wie der Ausbau eines
Vollgeschoffes, ohne die Nachteile: ungewöhnlich große
Erwärmung im Sommer und anormale Abkühlung im
Winter, völlig beheben zu können. Dazu treten Bedenken
wegen erhöhter Gefahr für Leben und Gesundheit bei
Feuerausbruch. Mit der Schaffung dieser zweiten, bisher
in Zürich nicht gekannten Zone macht der Stadtrat der
neuern, dachgeschoßfeindlichen Richtung in der Architektur
eine Konzession, die, wir möchten das ausdrücklich her
vorheben, indessen nicht so weit geht, daß sie die Er-

stellung von Dachgeschossen in dieser Zone schlechthin
verbietet. Der Ausbau des Dachstuhles mit Wohnräumen
ist dem Grundeigentümer unbenommen; nur zählt eben
das Dachgeschoß bei der Zählung der zulässigen vier
Geschosse mit. Vor die Alternative gestellt: Vollgeschoß
oder Dachgeschoß, wird sich der Bauherr aus Gründen
der Wirtschaftlichkeit wohl regelmäßig für das vierte
Vollgeschoß entscheiden. In der zweiten Zone ist im
übrigen, wie in der ersten, die geschlossene Bebauung
nach den Vorschriften des Baugesetzes zulässig.

Von dem bisher den Vorschriften der geschlossenen
Bebauung unterstellten Gemeindegebiet wird der untere
Teil, die Gegend im Hard, abgetrennt und Domäne dieser
zweiten Zone; den Bestimmungen der zweiten unterliegt
auch das Gebiet im „Binz", für das bisher die Vor-
schriften über die erste Zone der offenen Bebauung maß-
gebend waren. Dieses Gebiet weift einen erheblichen in-
dustriellen Einschlag auf und ist bereits heute stark von
industriellen Betrieben durchsitzt. Die Zulassung eines
vierten Vollgeschoffes an Stelle des Ausbaus des Dach-
geschoffes nimmt Rücksicht auf das wirtschaftliche Be-
dürfnis der Grundeigentümer, die diesem Gebiet den
Stempel der industriellen Stedelung aufgedrückt. Noch
weiter zu gehen durch Zulassung eines fünften Geschoffes
verbot sich städtebaulich durch die Wünschbarkett einer
angemessenen Abstufung der Bebauung dieses Gebietes
gegen dte angrenzenden Gebietsteile der Gemeinde Alt-
sietten. (Schluß folgt.)

Die Bauten der Hyspa
in Bern.

Das Zentralkomitee der Hyspa hat in Gegenwart
von führenden Vertretern der Behörden, der Wissenschaft,
der Industrie und des Sports den endgültigen Bauplan
der Schweizerischen Ausstellung für Gesundheitspflege
und Sport (Bern. 24. Juli bis 30. September 1931)
genehmigt, der Bauten für mehr als eineinhalb Millionen
Franken vorsteht. Die Anlagen entfalten sich auf dem
klassischen Ausstellungsgelände der Stadt Bern, das,
angelehnt an den Bremgartenwald, eine herrliche Aus-
ficht auf die Alpenkette bietet.

Die Ausstellung umfaßt in außerordentlich klarer und
übersichtlicher Gliederung drei große Gruppen: die Sport-
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anlogen auf bem Sleufelb mit großem Stabion unb
Stibönen, bte SermaltungS» unb SBirtfcbaftSgebäube,
Ronjert» unb Rongreßhaßen auf bem Mittelfelö unb ben
Romplej bet eigentliche« auSfteflungShaflen auf bem

Stererfelb.
®le Vorbauten metben flantlert oon ben 33er»

malt un g3 g eb Huben: auf ber einen Seite öffentliche
©arberoben unb ItbeitSräume für bte greffe, auf ber
anbetn Seite auêfteflungSlettung, Sletfe» unb auSfunftS»
bureau, ißolljet unb Soft (ülrdE). o. Sinner & 93tgeler).
®er Slngangëplag mirb umfaßt non ®ancing, etner
großen ©artenterraffe unb ber &ûdjlimittf($aft
(ard). Riaufer & Streit), bie mit 1250 Sifcpläfcen er»

mänfä)te ©elegenhelt für ©tholung unb ©rfrifdjung geben
unb etnen prächtigen Slid! über bte ganjen auSfteflungS»
anlagen gemäht«"- ber Mitte oor biefen Saute«
erhebt fleh ^er monumentale Säberbrunnen (3lrch.
Suß), bte auSfteflung ber Schroeljerifdjjen Sabelurorte
unb Mlneralqueßen mit etnem 12 m hohen, nad)tS be»

leuchteten Springbrunnen.
auf bem Mittelfelb erftreett fWj.170 m lang bie

auSftellungShalle für Setlehr unb Sport
(ardfjitelt non ©unten) unb gegenüber reihen fid) an ein»

anber baSRongreßgebäube (ardf). o. Sinner & Scgeler),
ber ißaoillon ber inbuftrtellen Setriebe (ardf).
Salmer) unb bte auSftellung ber Sierbrauer
(ardf). Qngolb). ®er Rongteßfaal ift auëgeftattet mit
320 Sifcpläfcen unb ber ©tnridfjtung für Rlnooorföh*
rungen unb Marionettentheater. ®te Anlage btefeS ganzen
gelbes mirb abgefchloffen burd) bie große gefthalle
(ardfj. Qnbermühle) mit SBetnreftaurant, Stermirtfdhaft
unb Söhne. ®er 4000 ißlä^e faffenbe geftfaal mirb
am 25.-27. Quli etngemeiht burch ba§ @ibgenöffifd)e
Mußlfeft, baS unter Mitroitlung non 8000 Mujitem
bie glänjenbe jDuoertäce p ben Seranftaltungen ber
Çgfpa bilbet.

Sor ber geßhaße öffnet fleh ber Slid in bie große
gofatilage ber eigentlichen aiuSfteHungShaßen (23,000 m*,
©efamtplan ardf). Qngolb, ©in&elhaßen Ird). Sfanber,
Steffen & Stuber, ©ubadher, Sürgi), in beten Mitte
baS oon ber girma SBanber errichtete Säuglingsheim
(ardf). Srechbähl & SaloiSberg) fleht. ®te großjägige
Anlage ber auSfteflungShaflen erhält einen befonberen
Sdfjmucî in bem ring? im £>of umlaufenben gtieS bilb«
tteßer ®arftellungen oon heroorragenben Setner Malern.
®te beiben Saugruppen beS oegetarifeljen Sieftau«
rants (arch, oon ©unten) unb ber §alle för (Sief«
trijität (arch- Qagolb) rahmen ben 8"0<"t0 8« ben
auSftellungShallen im Söben unb Slotben. SBelter
fchließen lieh Sauten an för bie geuermehr (Sranb»
roadhe unb auSftellung), oorbilbliche 2Beelenb«|>äufer,

©leitbetonbau patent $junsifer.

îlnficht oon oben 9JttU)Ie 3flalter§.

bie SeroflegungShalle för arbeitet unb angeheilte
unb am SSBalbeSranb Spielpläne, Rlnbergarten unb ißfab»
finberlager. ®aS Stennfelb för ben nationalen Concours
hippique oerooflftänbigt bie Sportanlagen.

außer ben genannten arbeiten finb 31 Saufitmen
an ber ^qfpa beteiligt. ®ie Sauarbeiten beginnen fofort.
®ie bringenben anlagen mäffen bis pm 1. Mai beenbet
fetn. ade §aQen finb am 1. 3uni eingebet!! unb am
1. 3uli begugëbereit för bie auSfteller. am 20. Quit
ift bte ©Inricßtung abgesoffen, um oor ©röffnung Der

auSftellung (24. 3ull) jur Sorbejichtigung burch Se»

höcben, RomiteeS unb greffe bereit ju fetn.

©letoerfadrett*
®aS moberne Sauen, eingeteilt auf größte Sacpth'

leit unb Srauchbarleit, tenbiext mehr benn je auch auf
Sauloftenoerbidigung unb Saujeitoerrlngerung. |)inb
in |>anb bamit geht neben ber DualitätSfteigerung ber
Saumaterialien tnSbefonbere ber Stnbemittel noch bie

Schaffang mobetner Saumetfloben. ©ine hwoorragenbe
Stellung nimmt hierin bie ©leitbaumeife im ©ifenbeton»
bau ein, bte öbetaQ bort anmenbung finbet, mo hohe
parallele 9Bänbe tn gleichbletbenbem Duerfdhnitt auSju«
fähren finb, mte j. S. bei Dörmen, SiloS, Sagergebäuben
unb Ramlnen, ja fogar Stößmauern unb Schächte.

®te 2Bir!ungSroetfe beS SerfahrenS befteht allgemein
in einer lonttnutertich glettenben äufmärtsbemegung ber
Schalungen unb ber bamit lombinterten arbeitSgeräfte,
Schufcoorridhtungen, SetiefelungSanlagen unb eoentuefl
auch ^ebeoorrichtungen. ©Ine finnretche Serbtnbung auf
Schalungen mit befonberen ®tagböden, bie toteberum
mit fpejlefl lonftruterten Rletteroorrichtungen tn unmittel»
barem 3ufammenhang flehen, geftattet burch mafchtnefle
Setätigung ber Ipparate oom arbeitSgeröft aw? eine
äufmärtsbemegung ber gefamten .Qfnftaßationen. ®abei
flöht fid) ber ©inbau auf bie Rletteretfen, toelche burdh
ben ttefer liegenben, genögenb erhärteten Selon fixiert
merben. Son ber obenliegenben arbeitSbähne aus lönnen
fomohl Seton als auch ärmterungSetfen tn abfolut ein»

manbfreter SBeife eingebaut unb oerlegt merben unb
jidhern burch bte überftchiltdhlett beS SqftemS eine etfi»
tlaffige SauauSföhrung mit lonolitifchem ©haratter.

Selbßoerftänblidh ift ber Saufortfdhritt eines ©leit»
bäumet leS abhängig oon ber Dualität ber hfep oer«
menbeten 3cmcnte unb oon ber SeiftungSfähigleit ber
Qnflaßationen.

SiSlang lonnten unter btefer Seräcffidhtigung tägliche
Setzungen oon 1—6 m erjielt merben.

So hat baS in ber Sdfjmeti beoorjugte Sqftem £unji!er
ber belannten gementmerle a.»@. Çunjiler & ©te. tn

anficht oon unten SOtüljle fbtalterS.
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anlagen auf dem Neufeld mit großem Stadion und
Tribünen, die Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude,
Konzert- und Kongreßhallen auf dem Mittelfeld und den
Komplex der eigentlichen Ausstellungshallen auf dem

Viererfeld.
Die Torbauten werden flankiert von den Ver-

waltungsgebäuden: auf der einen Seite öffentliche
Garderoben und Arbeitsräume für die Presse, auf der
andern Seite Ausstellungsleitung, Reise- und Auskunfts-
bureau, Polizei und Post (Arch. v. Sinner à Biyeler).
Der Eingangsplatz wird umfaßt von Dancing, einer
großen Gartenterrasse und der Küchliwirtschaft
(Arch. Klauser à Streit), die mit 1250 Sitzplätzen er-
wünschte Gelegenheit für Erholung und Erfrischung geben
und einen prächtigen Blick über die ganzen Ausstellungs-
anlagen gewähren. Ja der Mitte vor diesen Baute»
erhebt sich der monumentale Bäderbrunnen (Arch.
Lutz), die Ausstellung der Schweizerischen Badekurorte
und Mineralquellen mit einem 12 m hohen, nachts be-

leuchteten Springbrunnen.
Auf dem Mittelfeld erstreckt sich 170 m lang die

Ausstellungshalle für Verkehr und Sport
(Architekt von Gunten) und gegenüber reihen sich anein-
ander das Kongreßgebäude (Arch. v. Sinner àBeyeler),
der Pavillon der industriellen Betriebe (Arch
Balmer) und die Ausstellung der Bierbrauer
(Arch. Jngold). Der Kongreßsaal ist ausgestattet mit
320 Sitzplätzen und der Einrichtung für Kinovorfüh-
rungen und Marionettentheater. Die Anlage dieses ganzen
Feldes wird abgeschlossen durch die große Fest h alle
(Arch. Jndermühle) mit Weinrestaurant, Bierwirtschaft
und Bühne. Der 4000 Plätze fassende Festsaal wird
am 25.-27. Juli eingeweiht durch das Eidgenössische
Mufikfest, das unter Mitwirkung von 8000 Musikern
die glänzende Ouvertüre zu den Veranstaltungen der
Hyspa bildet.

Vor der Festhalle öffnet sich der Blick in die große
Hofanlage der eigentlichen Ausstellungshallen (23,000 m^,
Gesamtplan Arch. Jngold, Einzelhallen Arch. Pfander,
Steffen à Studer, Hubacher, Bürgi), in deren Mitte
das von der Firma Wander errichtete Säuglingsheim
(Arch. Brechbühl à Salvisberg) steht. Die großzügige
Anlage der Ausstellungshallen erhält einen besonderen
Schmuck in dem rings im Hof umlaufenden Fries bild-
licher Darstellungen von hervorragenden Berner Malern.
Die beiden Baugruppen des vegetarischen Restau-
rants (Arch, von Gunten) und der Halle für Elek-
trizität (Arch. Jagold) rahmen den Zugang zu den
Ausstellungshallen im Süden und Norden. Weiter
schließen sich Bauten an für die Feuerwehr (Brand-
wache und Ausstellung), vorbildliche Weekend-Häuser,

Gleitbetonbau Patent Hunziker.

Ansicht von oben Mühle Malters.

die Vervflegungshalle für Arbeiter und Angestellte
und am Waldesrand Spielplätze, Kindergarten und Pfad-
finderlager. Das Rennfeld für den nationalen (îoneours
tupxique vervollständigt die Sportanlagen.

Außer den genannten Architekten find 31 Baufirmen
an der Hyspa beteiligt. Die Bauarbeiten beginnen sofort.
Die dringenden Anlagen müssen bis zum 1. Mai beendet
sein. Alle Hallen sind am 1. Juni eingedeckt und am
1. Juli bezugsbereit für die Aussteller. Am 20. Juli
ist die Einrichtung abgeschlossen, um vor Eröffnung der
Ausstellung (24. Juli) zur Vorbesichtigung durch Be-
höcden, Komitees und Presse bereit zu sein.

Gleitverfahren.
Das moderne Bauen, eingestellt auf größte Sachlich-

keit und Brauchbarkeit, tendiert mehr denn je auch auf
Baukostenverbilligung und Bauzeitverringerung. Hand
in Hand damit geht neben der Qualitätssteigerung der
Baumaterialien insbesondere der Bindemittel noch die

Schaffung moderner Baumethoden. Eine hervorragende
Stellung nimmt hierin die Gleitbauweise im Eisenbeton-
bau ein, die überall dort Anwendung findet, wo hohe
parallele Wände in gleichbleibendem Querschnitt auszu-
führen sind, wie z. B. bei Türmen, Silos, Lagergebäuden
und Kaminen, ja sogar Stützmauern und Schächte.

Die Wirkungsweise des Verfahrens besteht allgemein
in einer kontinuierlich gleitenden Aufwärtsbewegung der
Schalungen und der damit kombinierten Arbeitsgerüste,
Schutzvorrichtungen, Berteselungsanlagen und eventuell
auch Hebevorrichtungen. Eine sinnreiche Verbindung auf
Schalungen mit besonderen Tragböcken, die wiederum
mit speziell konstruierten Kletteroorrichtungeu in unmittel-
barem Zusammenhang stehen, gestattet durch maschinelle
Betätigung der Apparate vom Arbeitsgerüst sus eine

Aufwärtsbewegung der gesamten Installationen. Dabei
stützt sich der Einbau auf die Kleltereisen, welche durch
den tiefer liegenden, genügend erhärteten Beton fixiert
werden. Von der obenliegenden Arbeitsbühne aus können
sowohl Beton als auch Armierungseisen in absolut à-
wandfreier Weise eingebaut und verlegt werden und
sichern durch die Übersichtlichkeit des Systems eine erst-
klassige Bauausführung mit konoluischem Charakter.

Selbstverständlich ist der Baufortschritt eines Gleit-
bauwerkes abhängig von der Qualität der htezu ver-
wendeten Zemente und von der Leistungsfähigkeit der
Installationen.

Bislang konnten unter dieser Berücksichtigung tägliche
Leistungen von 1—6 m erzielt werden.

So hat das in der Schweiz bevorzugte System Hunziker
der bekannten Zementwerke A.-G. Hunziker à Cte. in

Ansicht von unten Mühle Malters.
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